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Einleitung

„Wenn man von Köln nach Berlin fährt, dann erblickt man kurz hinter 
Minden plötzlich blau, weiß und rot angestrichene Grenzpfähle, und wenn 
man seine Reisegefährten fragt: ‚Was ist denn das?‘, so erhält man die Ant
wort: ‚Ach, das war eben Schaumburg-Lippe.‘ Das Fürstentum ist nämlich 
sehr klein, doch wird seine Kleinheit von böswilligen Leuten vielfach stark 
vergrößert. So ist zum Beispiel nicht wahr, dass alle Kegelbahnen im Lande 
gekrümmt seien, weil sie sonst innerhalb der Landesgrenzen keinen Platz 
finden würden, auch ist es eine üble Nachrede, dass der Fürst in seinem 
Hauptjagdrevier, dem Schaumburger Walde, immer nur der Länge nach 
schieße, aus Angst, andernfalls königlich preußische Untertanen im Kreise 
Minden anzubleien1.“

Diese spöttischen Worte, die Heidedichter Hermann Löns über seine zeit
weilige Heimat, das damalige Fürstentum Schaumburg-Lippe, verlor, hät
ten genauso dem hier zu untersuchenden Waldeck-Pyrmont gelten kön
nen. Dem Leser2 der vorliegenden Arbeit wird sich die Frage stellen, was 
ihr Nutzen und Ziel ist.

Über die gliedstaatliche Verfassung Waldeck-Pyrmonts als 
Untersuchungsgegenstand

Während das Deutsche Reich im Jahre 1919 nach Abtretung der durch 
den Friedensvertrag vom 28. Juli 1919 bestimmten Gebiete eine Bevölke
rung von über 60 Millionen Menschen zählte, lebten davon nur ca. 0,1 % 
in Waldeck-Pyrmont3. Nach Kenntnisnahme dieser Umstände könnte man 

A.

I.

1 H. Löns, Duodez (1911), in: W. Deimann (Hrsg.), Nachgelassene Schriften, Bd. 1: 
Mein niedersächsisches Skizzenbuch; Reisebilder; Für Sippe und Sitte, 1928, S. 28 
(28).

2 Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden das generische Maskulinum ver
wendet.

3 Im Deutschen Reich lebten 60 898 584 Menschen, 66 432 davon in Waldeck-Pyr
mont; vgl. Statistisches Reichsamt (Hrsg.), Statistisches Jahrbuch für das Deutsche 
Reich, Jg. 1902 (1921), S. 1. Zugegeben, mit 1 121 qkm war Waldeck-Pyrmont 
mehr als dreimal so groß wie besagtes Schaumburg-Lippe (340,2 qkm) – ebd., S. 1.
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vorschnell dem Irrtum unterliegen, einer rechtshistorischen Untersuchung 
der Verfassung eines so kleinen Landes mangels territorialer Relevanz den 
Reiz abzusprechen. Es gilt jedoch das Gegenteil. Gerade die Kleinstaatlich
keit Waldeck-Pyrmonts produzierte eine Vielzahl von juristisch interessan
ten Besonderheiten, deren Betrachtung lohnenswert ist. Die Vorstellung, 
dass eine Region mit einer Einwohnerzahl, die gegenwärtig etwa jener der 
Münchener Maxvorstadt entspricht, ein eigener Gliedstaat im neu gegrün
deten Bundesstaat und damit demselben Kodifizierungsdruck ausgesetzt 
war wie Preußen oder Bayern, motiviert, sich mit dem Staatsrecht Wal
deck-Pyrmonts der Zwischenkriegszeit zu beschäftigen.

Zwei Umstände machen jedoch eine isolierte Betrachtung des klein
staatlichen Staatsrechts für die Zeit von 1918 bis zum Ende Waldecks im 
Jahr 1929 inopportun:

So sollte es dem Freistaat nach der Novemberrevolution 1918 gerade 
nicht gelingen, sich eine völlig neue Landesverfassung zu geben. Stattdes
sen wurde ein Provisorium zur Dauerlösung; die konstitutionell-monar
chische Verfassungsurkunde von 1852, die noch König und Landstände 
kennt, musste sich unter dem Anpassungsdruck der ersten Deutschen 
Republik mit seiner Weimarer Reichsverfassung behaupten. Um den Zu
stand der Zwischenkriegszeit richtig zu erfassen, ist also zwingend der 
Blick auch auf den vorrevolutionären Zustand zu richten.

Dieser wiederum ist deswegen unübersichtlich, weil Waldeck-Pyrmont 
bereits im Jahr 1867 aus finanziellen Gründen mit Preußen ein Abkom
men geschlossen hatte, wonach nominell der preußische König einen 
Großteil der waldeck-pyrmontischen Regierungsgeschäfte besorgte. Die
ses Verwaltungsabkommen überlagerte also die Verfassungsurkunde 1852 
und entfaltete ebenfalls auch noch nach 1918 seine Wirksamkeit, als es we
der einen Fürsten von Waldeck-Pyrmont noch einen König von Preußen 
mehr gab – Ernst Rudolf Huber bezeichnet dies treffend als „ein bemerkens
wertes unicum deutscher Verfassungsgeschichte“4. Dieses Alleinstellungs
merkmal ist Anreiz und Hürde zugleich.

Stand der Forschung

Möchte man das waldeck-pyrmontische Staatsrecht der Zwischenkriegszeit 
nachvollziehen, ist also auch die monarchische Verfassung samt des Ver

II.

4 E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Bd. VI: Die Weimarer 
Reichsverfassung, 1981, S. 850.
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waltungsabkommens zu betrachten. In Jahreszahlen ausgedrückt umfasst 
der Untersuchungszeitraum damit die Jahre 1852 bis 1928. Bedauerlicher
weise fehlt es an einer tiefergehenden Darstellung des (Klein-)Staatsrecht 
ab 1918, welche die für das Verständnis erforderlichen Rückbezüge her
stellt5: Aus den zeitgenössischen Arbeiten, die sich mit dem Ende des 
Freistaates beschäftigen, sind nur wenige juristischer Natur. Verfassungs
kommentare, wie sie zu anderen gliedstaatlichen Verfassungen nach 1918 
geschrieben wurden, gibt es nicht. Auszumachen sind deswegen lediglich 
zwei Monografien. Die Arbeit von Hölscher6 aus dem Jahr 1922 beschäf
tigt sich mit der Konformität des Landesverfassungsrechtes mit den Vorga
ben der Weimarer Reichsverfassung und bildet dabei den vermeintlich 
freistaatlichen Staatsaufbau in seinen Grundzügen ab. Infolge des Beurtei
lungszeitpunktes bleiben die weiteren Entwicklungen des Landesrechts 
unter dem Druck des Bundesrechts außen vor. Die zehn Jahre später 
veröffentlichte Dissertation von Ploetz‘7 knüpft hieran an und konzertiert 
sich nach einer kursorischen Darstellung der Geschichte des Verhältnisses 
von Waldeck-Pyrmont zu Preußen darauf, sein Aufgehen in Preußen nach
vollziehbar zu machen. Im Zusammenspiel liefern die beiden Arbeiten 
eine Bestandsaufnahme der Staatsorganisation der Zwischenkriegszeit, set
zen jedoch ein Grundverständnis des vorrevolutionären Zustands voraus. 
Erwähnenswert sind daneben noch der im Jahr 1924 erschienene Sam
melbandbeitrag von Hufnagel, der ohne Belege in 16 kurzen Seiten die 
Verfassungsgeschichte des Kleinstaats abreißt und mit einer knappen Dar
stellung des Staatrechts zu Beginn der Zwischenkriegszeit endet, sowie das 

5 So beobachtet Wittreck bereits, dass „nicht alle Länder in Sachen landesverfassungs
rechtlicher Literatur ein eigenes Profil gewinnen [können], beschränken sich ge
rade die Veröffentlichungen zu den kleinsten wie Waldeck (…) auf vereinzelte 
Dissertationen, die Erwähnung in Überblicksaufsätzen oder Lexikonartikeln (ver
einzelt noch ergänzt um Publikationen, die eher der Gattung der Flugschriften 
zuzuordnen sind)“ – F. Wittreck, Zur Einleitung: Verfassungsentwicklung zwischen 
Novemberrevolution und Gleichschaltung, in: F. Wittreck (Hrsg.), Weimarer Lan
desverfassungen. Die Verfassungsurkunden der deutschen Freistaaten 1918–1933, 
2004, S. 35 f. Selber Sammelband verschafft zudem einen Überblick über Landes
gesetze und Schrittum aus und über Waldeck-Pyrmont. Hilfreich jetzt ebenfalls 
die Übersicht bei J. Lengemann, MdL Waldeck und Pyrmont 1814–1929. Biogra
phisches Handbuch für die Mitglieder der Waldeckischen und Pyrmontischen 
Landstände und Landtage, 2020, S. 26 f.

6 W. Hölscher, Das gegenwärtige waldeckische Verfassungsrecht und die Grundsätze 
der Reichsverfassung vom 11.VIII.19, insbesondere des Artikels 17, für die Verfas
sungen der deutschen Länder, Diss. iur. Marburg 1922.

7 D. von Ploetz, Der Anschluß Waldecks an Preußen, Diss. iur. Göttingen 1932.
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dreimal in Folge jährlich, letztmals 1928 herausgegebene „Waldeckische 
Staats-Handbuch“ von Herberg/Beerman, welches vor allem auf den ersten 
20 Seiten die Staatsorgane skizziert8. Allen bis hierhin genannten Arbeiten 
ist gemein, dass sie sich nicht der Verflechtung der erwähnten verschie
denen Rechtsquellen widmen, sondern ein Grundsverständnis des vorhe
rigen Rechtszustands voraussetzen und damit den Staatsaufbau schwer 
greifbar machen.

Die weiteren Nachkriegsarbeiten behandeln nur punktuell den Staats
aufbau der Zwischenkriegszeit samt den zugrundeliegenden Normen, 
sondern konzentrieren sich maßgeblich auf das Ende des Freistaates als 
geschichtliches Ereignis. Der wohl emsigste Autor, der sich immer wieder 
mit Waldeck-Pyrmont beschäftigt und hierzu vielfach als erster die rele
vanten Archivgüter erschlossen hat, ist der Historiker und Archivar Menk. 
Aus seinen Veröffentlichungen sind mit Blick auf den hiesigen Untersu
chungsgegenstand zwei Werke hervorzuheben: In dem 1998 in zweiter 
Auflage erschienenen Werk „Das Ende des Freistaates Waldeck“9 schildert 
er auf über 300 Seiten den geschichtlichen Rahmen der Annäherung von 
Waldeck-Pyrmont an Preußen. Er geht dabei auch auf die Umstände der 
Entstehung des Verwaltungsvertrages von 1867 ein, beleuchtet die Rolle 
Waldeck-Pyrmonts in der Neugliederungsdebatte bei Gründung der Wei
marer Republik und stellt die Eingliederungsverhandlungen mit Preußen 
dar. Hierbei wertete er insbesondere die Waldeck-Pyrmont betreffenden 
Archivgüter des Hessischen Staatsarchivs Marburg und des Geheimen 
Staatsarchivs Preußischer Kulturbesitz Berlin aus und liefert somit dieser 
Arbeit eine komfortable Ausgangssituation, um in jene Quellen, die das 
Staatsrecht selbst betreffen, erneut Einsicht zu nehmen10. Der Regelungs
gehalt der Verfassungsquellen tritt in seinen Werken jedoch in den Hin
tergrund. In einem 2006 in zwei Bänden erschienenen Werk über den 
DDP-Politiker Dr. Otto Hufnagel, Autor des oben erwähnten Sammelband
beitrags, zeichnet Menk dessen außerordentliche kleinstaatliche Biographie 
nach und liefert dabei Eindrücke, die die Verfassungswirklichkeit des Frei

8 Hufnagel, Der Waldeckische Staat. Eine verfassungsgeschichtliche Betrachtung, 
in: Archiv des öffentlichen Rechts 7 n.F. (1924), S. 194 (196); E. Herberg/A. Beer
man, Waldeckisches Staats-Handbuch auf das Jahr 1928, 1928.

9 G. Menk, Das Ende des Freistaates Waldeck, 2. Aufl. 1998.
10 Eingedenk der Arbeit Menks am Staatsarchiv Marburg wird im Nachruf der 

Universität Gießen ausgeführt, dass „er geradezu idealtypisch den Typus eines 
forschenden Archivars verkörpert“ hat – Nachruf auf Prof. Dr. Gerhard Menk 
(1946–2019), abrufbar unter https://www.uni-giessen.de/fbz/fb04/institute/geschi
chte/karteikartenseiten/NachrufMenk2019 (zuletzt am 15.07.2022).
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staates erfahrbar machen11. Der zweite Band ist dabei die den ersten Band 
stützende umfangreiche Quellensammlung, die jedenfalls Auszüge von für 
den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit wichtigen Primärquellen ent
hält und damit erneut geeigneter Ausgangspunkt für weitere Archivarbeit 
ist. In einem neueren Sammelbandbeitrag von Murk beleuchtet er auf 14 
Seiten den Thronsturz des letzten Monarchen Waldeck-Pyrmonts und die 
Verhandlungen mit Preußen über die Aufnahme des Kleinstaats als oder 
in eine preußische Provinz12, wobei auch hier der Schwerpunkt nicht auf 
dem „nackten“ Verfassungsrecht liegt.

Da diese Arbeit erklärtermaßen Rückbezüge leisten soll, sind hinsicht
lich des Forschungsstandes die juristischen Monographien der Nachkriegs
zeit mit Bezug zu Waldeck-Pyrmont anzuführen, namentlich die Arbeiten 
von Weigel, Bürsch und Budach13. Sie machen in einer Art Tryptichon die 
Verfassungslage von 1814 bis 1866 nachvollziehbar, indem sie die Rechts
quellen untersuchen und den Entstehungskontext abbilden. Nicht zuletzt 
stehen daneben noch zahlreiche Publikationen des regionalen Geschichts
vereins, von denen vor allem der etwa 30-seitige Beitrag Schmidts aus dem 
Jahr 1966 zu erwähnen ist. Darin fasst er das preußisch-waldecksche Ver
hältnis von den Sezessionskriegen bis zum Aufgehen Waldecks in Preußen 
in der Zwischenkriegszeit zusammen und geht in Ansätzen auch auf den 
Verwaltungsgvertrag aus dem Jahr 1867 ein.

11 G. Menk, Vom Bismarckianer zum Liberalen. Der Politiker und Lehrer Otto 
Hufnagel (1885–1944) in Waldeck und Frankfurt am Main, 2 Bd., 2006.

12 K. Murk, „Lasst uns bitten Gott, den Herrn, dass nicht verlösch der waldecksche 
Stern“ – Der lange Abschied von der Monarchie in Waldeck-Pyrmont, in: S. 
Gerber (Hrsg.), Das Ende der Monarchie in den deutschen Kleinstaaten. Vorge
schichte, Ereignis und Nachwirkungen in Politik und Staatsrecht 1914–1939, 
2018, S. 109 (110).

13 D. Weigel, Fürst, Stände und Verfassung im frühen 19. Jahrhundert. Studien zur 
Entstehungen der Verfassungsurkunden von 1814 und 1816 des Fürstentums 
Waldeck, Diss. iur. Kiel 1968; M. Bürsch, Kleinstaatliche Verfassung zwischen 
Vormärz und Reaktion. Studien zur Entstehung der waldeckisch-pyrmontischen 
Verfassungsurkunden von 1840 und 1852, Diss. iur. Kiel 1970; E. W. Budach, 
Das Fürstentum Waldeck in der Zeit des Deutschen Bundes. Studien zur Ver
fassungsgeschichte der Kleinstaaten von 1815 bis 1866. Die Beziehungen des 
Fürstentums Waldeck zum Deutschen Bund und seinen einzelnen Mitgliedern, 
besonders Preußen, sowie die innere Verfassungsentwicklung des Staates, Diss. 
iur. Göttingen 1973.
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Gang der Untersuchung im Lichte des Forschungsstands

Es ist beabsichtigt, mittels der vorliegenden Arbeit die aufgeworfene Lücke 
zu schließen und in die Linie mit den zuvor benannten drei Monografien 
zu treten. Dazu sollen die entscheidenden Rechtsquellen erörtert und in 
ihren historischen Kontexte eingerückt werden, um dem Leser das zwi
schenkriegszeitliche Staatsrechts dieses Kleinstaates greifbarer zu machen. 
Es folgt eine chronologische Betrachtung im Dreischritt:
1. So beginnt die Arbeit nach einer kurzen (verfassungs-)geschichtlichen 

Einleitung mit der Betrachtung der restaurativen Verfassungsurkunde, 
bei welcher insbesondere die Elemente näher beleuchtet werden, die 
sie als konstitutionell-monarchische Konstitution qualifizieren (1852 
bis 1867).

2. Dann folgt eine Untersuchung des Akzessionsvertrags (1867 bis 1918); 
hier richtet sich der Blick insbesondere auf den preußischen König, der 
sich in Waldeck-Pyrmont als Teil der Regierung neben dem Fürsten, 
zugleich Staatsoberhaupt, behaupten muss. Dabei wird sich die Frage 
stellen, inwiefern dieses Konstrukt geeignet ist, die Eigenstaatlichkeit 
Waldeck-Pyrmonts zu gefährden.

3. Im letzten Abschnitt thematisiert die Arbeit, inwiefern das bis hierhin 
zusammengetragene Staatsrecht in der Zwischenkriegszeit konserviert 
und wie weit es den bundesstaatlichen Anforderungen gerecht wird. 
Unter Zugrundelegung der vorherigen Teile soll deutlich werden, wel
ches Erbe die Organe der konstitutionellen Monarchie im Staatsrecht 
der Zwischenkriegszeit bilden und damit auch, wieso der Staat so ver
fasst war, wie es sich aus der Landesverfassung ergibt. Nach einem 
Blick auf gescheiterte Verfassungsentwürfe schließt die Arbeit mit der 
Beleuchtung der Staatsverträge, die das Ende der Eigenstaatlichkeit 
Waldeck-Pyrmonts besiegelt haben und bis in die Gegenwart wirken 
(ab 1918).

Dabei wird der Versuch unternommen, dass jedes Drittel eine für sich 
abgeschlossene Sinneinheit bildet, ohne dass dabei die Entwicklungslini
en aus den Augen verloren werden. Hierzu sollen in jedem Abschnitt 
die geschichtlichen Abläufe in die staatsrechtliche Betrachtung eingerückt 
werden.

III.

A. Einleitung

28



Geschichtliche Einführung: Vom Ursprung Waldeck und 
Pyrmonts bis zum Ende der Revolutionsära im Jahr 1849

Wesentlicher Gegenstand dieser Bearbeitung wird, wie oben angedeutet, 
der Schritt vom Akzessionsvertrag von 1867 über den konfusen Verfas
sungszustand in der Zwischenkriegszeit zur völligen staatlichen Tilgung 
Waldeck-Pyrmonts sein. Allerdings ist Abschluss des Staatsvertrags von 
1867 kein plötzliches Ereignis gewesen, sondern vielmehr Produkt eines 
Prozesses des stetigen Verlustes von Hoheitsrechten. Einführend wollen 
wir uns also der (Vor-)Geschichte des Kleinstaats widmen.

Die Geschichte der Fürstentümer Waldeck und Pyrmont im Hinblick auf ihre 
Verknüpfung untereinander und ihr Ringen um Selbstständigkeit

Nachdem kurz die historische Verbindung von Waldeck zu Pyrmont nach
gezeichnet wird, soll die Arbeit erst im Allgemeinen die Einflüsse und Er
eignisse herausstellen, die Waldeck und Pyrmont in ihrer staatsrechtlichen 
Existenz bedrohen. Anschließend soll dann auf die sukzessive Annäherung 
Waldeck-Pyrmonts an Preußen eingegangen werden, die dem Staatsver
tragsschluss im Jahre 1867 vorausging.

Die Entstehungsgeschichte Waldecks und Pyrmonts sowie ihrer 
Verbindung

Um den Ursprung der Beziehung von Waldeck zu Pyrmont nachzuvollzie
hen, ist ein Blick in die Regentengeschichte obligatorisch. Im 12. Jahrhun
dert übte das Geschlecht der Schwalenberger über das Gebiet des späteren 
Waldecks gewisse Herrschaftsrechte aus14. Nachdem eine eigentlich im 
Hunsrück gelegene Burg Waldeck in die Besitztümer der Familie gelangte, 
wurde sie namensgebend für das im heutigen Nordhessen liegenden Ge

B.

I.

1.

14 Einen genauen Moment, ab welchem der Herrscher ausreichend Hoheitsrechte 
in sich vereint hatte, um vom mittelalterlichen „Staat“ Waldeck zu sprechen, 
kann nicht ausgemacht werden und ist für die vorliegende Untersuchung auch 
nicht von Relevanz.
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